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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

KommStG 1993 §3;

KStG 1988 §2 Abs1;

Rechtssatz

Nur unentgeltlich erbrachte Leistungen erfüllen den Tatbestand ihres Dienens zur Erzielung von Einnahmen nicht

(Hinweis E 28.11.1980, 1709/77); auf das Verhältnis von Einnahmen zu Ausgaben hingegen kommt es nicht an.
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